
STEUERBERATUNG • WIRTSCHAFTSPRÜFUNG • RECHTSBERATUNG

Wir sind Ihr beraterpartner

„Alles Wissen besteht in einer 
sicheren und klaren Erkenntnis.“

René Descartes
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Vorstellung Unternehmensgruppe

Mit unserer umfassenden Beratung in den Bereichen Steuerberatung, 

Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Unternehmensberatung betreuen wir sowohl 

Einzelkaufleute und mittelständische Unternehmen als auch börsennotierte 

Gesellschaften. 

Wir sind international tätig und bieten professionelle Beratung auch bei grenz-

überschreitenden Fragestellungen. Die hohe fachliche Qualifizierung des btu 

beraterpartner Teams sichert Ihnen Qualität und Erfolg. 



unser Qualitätsversprechen
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Umsetzung des Klimaschutzprogramms im Steuerrecht 
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Umsetzung des Klimaschutzprogramms 

im Steuerrecht 
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Die Bundesregierung hat Ende des Jahres 2019 neue Gesetze für ein 

Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen, um die Klimaziele zu erreichen. 

Die einzelnen Maßnahmen werden Schritt für Schritt mit Gesetzen umgesetzt.
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1) Steuerermäßigung für die energetische Gebäudesanierung §35c EStG

2) Entlastung von Fernpendlern

3) Mobilitätsprämie

Themen
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Steuerermäßigung für die energetische

Gebäudesanierung

Mit der Steuerermäßigung des §35c EStG werden Maßnahmen der energetischen 

Gebäudesanierung gefördert. 

Steuerersparnis: 20% der Kosten, maximal 40.000 € über 3 Jahre

Es muss sich um ein selbstgenutztes Wohneigentum, das älter als 10 Jahre ist, handeln und die 

Maßnahmen müssen von einem Fachunternehmen erbracht werden. 

Die Maßnahmen müssen nach dem 31.12.2019 begonnen und vor dem 01.01.2030 beendet worden 

sein. 

Die geförderten Maßnahmen sind im §35c EStG aufgeführt: 

• Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken 

• Erneuerung von Fenstern oder Außentüren 

• Erneuerung oder Einbau von Lüftungsanlagen 

• Erneuerung von Heizungsanlagen 

• Einbau digitaler Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung 

• Optimierung bestehender Heizungsanlagen, die älter als 2 Jahre sind 
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Entlastung von Fernpendlern

§9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 8 und Nr. 5 Satz 9 EStG

Zur Entlassung von Fernpendlern wird die Entfernungspauschale für den Zeitraum vom 01.01.2021 

bis 31.12.2026 ab dem 21. km um 5 Cent auf 0,35 € je Entfernungs-km angehoben. 

Dies gilt auch für Familien-Heimfahrten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung. 

Beispiel Entfernungspauschale bei 40 km Entfernung zur ersten Tätigkeitsstätte:

Entfernungspauschale für die ersten 20 km: 175 Tage × 20 km × 0,30 € / km = 1.050€

Entfernungspauschale ab dem 21. km: 175 Tage × 20 km × 0,35 € / km = 1.225€ 
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Mobilitätsprämie (§§101–109 EStG)

Die neuen Gesetze erlauben Steuerpflichtigen, deren zu versteuerndes Einkommen („zvE“) 

unter dem Grund-Freibetrag(„GFb“) i.H.v. 9.408 € liegt, auf Antrag eine Mobilitätsprämie zur 

erhöhten Entfernungspauschale. Dies gilt vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2026. 

Die Prämie beträgt ab dem 21. Entfernungs-km 14 % v. 0,35 € je Entfernungs-Km. 

Ein Arbeitnehmer mit einem zvE von 8.000 € fährt an 150 Tagen je 40 km zur ersten 

Tätigkeitsstätte. 

Entfernungspauschale für die ersten 20 km: 150 Tage × 20 km × 0,30 € / km = 900 € 

Entfernungspauschale ab dem 21. km: 150 Tage × 20 km × 0,35 € / km = 1.050 € 

abzgl. ArbN-Pauschbetrag ./. 1.000 €

verbleiben  950 €

Der GFb (9.408 €) überschreitet das zvE um 1.408 €. 

Die erhöhte Entfernungspauschale (1.050 €) ist geringer. 

Die Mobilitätsprämie beträgt 14 % v. 1.050 € = 147 €. 

Wenn die Differenz zwischen dem Grundfreibetrag und dem zu versteuernden Einkommen 

niedriger als die erhöhte Entfernungspauschale ist, werden 14% von dem niedrigeren Betrag 

berechnet.
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